
 

Reglement Firmenmit-
gliedschaft 

Version 1.7, Stand 09.11.2005 / RWI 

Grundlagen 

Einleitung 
An der GV vom 27.03.02 wurde die Firmenmitgliedschaft als Spezial-Form der Mitgliedschaft offiziell 
in die Statuten aufgenommen und an der GV vom 26.03.03 nochmals angepasst. 

Idee 
Grundsätzlich werden bei uns Firmenmitglieder wie natürliche Personen behandelt. Da die Motivation 
aber eine kommerzielle ist, bezahlt ein Firmenmitglied den doppelten Jahresbeitrag eines Einzelmit-
gliedes. Es kann in gewissen Fällen auch doppelt profitieren. Beispielsweise kann ein Firmenmitglied 
an unser Pfingst-Raid insgesamt 2 Teilnehmer zu Vorzugskonditionen anmelden. 

Abgrenzung 
Als finanziell und politisch unabhängige Non Profit Organisation möchten wir den Anschein vermei-
den, angebotene Produkte aktiv zu unterstützen oder zu qualifizieren. Wir sind aber gerne bereit, un-
seren Firmenmitgliedern zu ermöglichen, innerhalb des Clubs in einer angemessenen Form Werbung 
zu machen. 
Selbstverständlich können auch wir dabei nicht für den Erfolg der Werbung garantieren.  

Haftung 

Wir lehnen jede Form der Haftung ab, die aus der Firmenmitgliedschaft beim SSRT entstehen könnte. 

Auszug aus den Statuten, Stand 31.03.04 

§3 Mittel 

Der Jahresbeitrag für ein Einzelmitglied beträgt CHF 60.- und wird an der jährlichen GV festgelegt 
Paarmitglieder zahlen den 1.5fachen Jahresbeitrag, Firmenmitglieder bezahlen den 2fachen Jahres-
beitrag. 

§6 Mitglieder 

Mitglieder können alle natürlichen und juristischen Personen werden, die zur aktiven Unterstützung 
des Vereins beitragen. 

§6a Firmenmitglieder 

• Eine juristische Person kann auch ein Firmenmitglied werden 
• Firmenmitglieder haben die gleichen Rechte und Pflichten wie die Mitglieder 
• Bei Clubaktivitäten können 2 Personen von Mitglieder-Vergünstigungen profitieren. Diese 2 Per-

sonen können durch das Firmenmitglied pro Aktivität bestimmt werden 
• Der Mitgliederbeitrag für Firmen ist gemäss §3 festgelegt 
• Werbekonditionen, Produktepräsentationen sowie die Verwendung des SSRT-Logos werden in 

einem separaten Reglement festgelegt 
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Reglement Firmenmitgliedschaft SSRT 

Vorteile für Firmenmitglieder 
Nachfolgend ein paar Vorteile, die wir Firmenmitgliedern bieten können 

Werbung in Zeitung und Internet 
Werbung auf unserer Homepage und in unserem monatlichen Infoblatt ("SSRT-Monats-Zeitung") ge-
mäss publizierten Tarifen (http://www.ssrt.ch/markt/konditionen.htm) 

Internet-Links 
In Rubrik SSRT-Mitglieder http://www.ssrt.ch/links/ssrt-links/mitglied.htm 
In entsprechender Rubrik (z.B. Rallyes / Reisen / Sport & Training) 
Grundsätzlich wird ein Gegenlink auf der Homepage des Firmenmitgliedes erwartet 
NEU: Ab November 2005 wird zudem eine spezielle Link-Seite mit allen Firmenmitgliedern aufge-
schaltet, welche von der Startseite gut ersichtlich ist. Die Links der Firmenmitglieder werden inkl. Fir-
menlogo publiziert, sofern uns ein entsprechendes Logo zur Verfügung gestellt wird. 

Termine 
Termine können via Mail an unseren Info-Chef gemeldet werden und werden dann jeweils in unserer 
monatlichen Club-Zeitung sowie im Internet auf einer separaten Seite publiziert. 

Präsentationen an Clubhöcks 
Persönliche Kurz-Portraits oder Kurz-Präsentation aktueller/neuer Produkte an einem unserer regel-
mässigen Club-Höcks. Dies in Absprache mit dem Präsidenten, der jeweils den Höck moderiert. 

Info-Material, Flyers, usw. 
Info-Material, Flyers, Kataloge usw. können uns zugestellt werden und werden an unseren regelmäs-
sigen Höcks für die Mitglieder und Besucher aufgelegt. 

Mailings 
Input für monatliches Firmenmitglieder-Info-Mailing welches wir bei Bedarf an alle unsere Mitglieder 
mit eMail-Anschluss zukommen lassen. 

Postversand 
Mindestens einmal in der Regel aber zwei bis dreimal pro Jahr erfolgt ein Vollversand, das heisst, alle 
SSRT-Mitglieder erhalten Infos per "konventioneller" Brief-Post. Bei diesem Postversand besteht je-
weils die Möglichkeit Firmenbroschüren oder Flyers mit zu verschicken. Der Unkostenbeitrag beträgt 
pro Versand CHF 150.- und wird nachträglich in Rechnung gestellt.  

Verwendung des SSRT-Logos 
Die Verwendung des SSRT-Logos in diesem Reglement zu definieren würde den Rahmen vermutlich 
sprengen. Im Moment möchten wir im Einzelfall angefragt werden und von Fall zu Fall entscheiden.  

Weitere Ideen oder Fragen? 
Wir sind offen für weitere spezielle Ideen oder Abmachungen. 
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Reglement Firmenmitgliedschaft SSRT 

Vorteile für das SSRT 

Firmenmitglieder werben für das SSRT 
Grundsätzlich erwarten wir auch von unseren Firmenmitgliedern, dass diese das SSRT aktiv unter-
stützen und SSRT-Anmeldetalons, Kleber, und/oder ähnliches aufliegt. Die Anmeldetalons und Kleber 
(5x5cm / 10x10cm) können gratis bei unserem Material-Chef bezogen werden. (Kaspar "Chäbu" Erni, 
mailto:materialchef@ssrt.ch) 
Auch über günstig platzierte Kleber – z.B. an einer Eingangstüre oder an Fahrzeugen freuen wir uns 
immer. 

Zusammenarbeit bei Veranstaltungen 
Da eine unserer Haupttätigkeiten unsere monatlichen Club-Höcks sind, sind wir natürlich immer auf 
der Suche nach interessanten Vortragsthemen. Es sollte keine Werbe-Veranstaltung werden, aber 
man hat so die Möglichkeit. Spezielle Themen einem interessierten Publikum vorzustellen. 
Ein Vortrag sollte in der Regel rund 90min. dauern. Wir sind eingerichtet mit einer grossen Leinwand, 
Diaprojektoren, Video- und DVD-Player, einem Beamer und Lautsprecheranlage.  
Die Koordination und Organisation der Vorträge ist Sache unseres Präsi's. Alle Ideen und Angebote 
deshalb immer an ihn. 

Vorteile für SSRT-Mitglieder 
Selbstverständlich sind wir auch immer interessiert, wenn wir unseren Mitgliedern zusätzliche Vorteile 
verschaffen können. Speziell interessant sind Vergünstigungen in Form von Rabatten, die gewährt 
werden. Dies animiert auch die Mitglieder zum entsprechenden Zeitpunkt unsere Firmenmitglieder zu 
berücksichtigen. 
Bitte meldet uns eure Spezial-Angebote und Rabatte für SSRT-Mitglieder, damit wir diese publizieren 
und so auch wieder Werbung für euch machen können. 

Weitere Informationen 
 

Mitgliederausweise 
Der Einzahlungsschein für den Mitgliederbeitrag hat einen entsprechenden Aufdruck, damit dieser als 
Mitgliederausweis verwendet werden kann. Ehrenmitglieder verfügen über spezielle Mitgliederauswei-
se. 

Statistische Angaben 
Statistische Angaben zu SSRT-Mitgliedern und SSRT-Firmenmitglieder sind im separaten Anhang zu 
diesem Dokument ersichtlich. 

Kontakt 
Ansprechpartner für Fragen aller Art im Zusammenhang mit der Firmenmitgliedschaft ist der Präsi-
dent. Rainer "Rari" Wicki, Kirchrain 1, CH-5608 Stetten AG, praesi@ssrt.ch, +41 79 623 13 13 

Schluss 
Sollten Differenzen zwischen diesem Reglement und den aktuellen Club-Statuten bestehen, so sind 

selbstverständlich die Club-Statuten verbindlich  
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten, Version 1.7, Stand 09.11.2005 
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